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St. Antoni stellt den 
Staatsratspräsidenten für 
das Jahr 2010 

 
 
Lieber Beat 
 
 
Ganz herzliche Gratulation zu Deiner glanzvollen Wahl zum Staatsratsprä-
sidenten für das Jahr 2010! 
 
Die St. Antonerinnen und St. Antoner werden Dir am 08. Januar 2010 ei-
nen gebührenden Empfang bereiten. 
 
Die ganze Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. 
 
 
 Gemeinderat St. Antoni 
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Gemeindeverwaltung 
 
Adresse: Gemeindeverwaltung St. Antoni 
 1713 St. Antoni 
Tel.: 026 / 495 11 55 
Fax: 026 / 495 30 25 
E-mail: gemeinde@stantoni.ch 
Internet: www.stantoni.ch 
 
Öffnungszeiten des Schalters: Montag bis Freitag 
 08.00 Uhr – 11.30 Uhr  
 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
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Einladung 
zur Gemeindeversammlung 
vom Donnerstag, 03. Dezember 2009 
um 20.00 Uhr im Senslerhof 
 

Traktanden 
 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. April 2009 
 (wird nicht verlesen, kann im Gemeindebüro eingesehen werden) 
 
2. Finanzwesen 
a) Orientierung über den Finanzplan 2010 - 2014 
b) Voranschlag 2010 der laufenden Rechnung und der 
 Investitionsrechnung; Genehmigung 
 
3. Strassenbeschilderung - Kreditbegehren und Information 
 
4.  Verschiedenes 
 
 
 

Der Gemeinderat 
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Botschaften zu den Gemeinde-
versammlungsgeschäften 
 
Traktandum  1 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 2008 
 
Vorsitz: Peter Aeby, Ammann 

Stimmberechtigte 
Versammlungsteilnehmer: 43 Bürgerinnen und Bürger 
 

1. Protokoll  
 
Abstimmung 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 2008, wel-
ches zur Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung aufgelegen ist und 
wovon ein Auszug im Info Nr. 12 erschienen war, wird mit 43 zu 0 Stimmen 
genehmigt. 
 
2.  Rechnungsablage 

a)  Rechnung 2008 
b)  Bericht der Revisionsstelle und Antrag der Finanzkommission 

  Abstimmung 
 
Abstimmung 
Die Versammlung genehmigt die Rechnung 2008, welche wie folgt ab-
schliesst: 
 
Laufende Rechnung 
Aufwand Fr. 6'814'981.40 
Ertrag Fr. 6'821'551.90 
Aufwandüberschuss  Fr. 6'570.50  
  
Bilanz 
Bilanz per 31.12.2008 ergibt bei Aktiven von Fr. 10'606'152.09 
und Passiven von  Fr. 10'599'581.59 
eine Vermögensabnahme per 31.12.2008 Fr. 6'570.50 
 
Die mittel- und langfristigen Schulden betragen  
am 31.12.2008   Fr. 8'721'419.05 
 
mit 34 zu 0 Stimmen. 
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3. Reglement betreffend die Ableitung und Reinigung von Abwäs-

sern 
 
Abstimmung 
Die Versammlung genehmigt das Reglement betreffend die Ableitung und Reini-
gung von Abwässern mit 42 zu 0 Stimmen. 
 
4. Brücke Dürrenboden; Kreditbegehren 
 
Abstimmung 
Die Versammlung bewilligt den Kredit von Fr. 60'000.-- für die Sanierung der Brü-
cke Dürrenboden mit 42 zu 0 Stimmen ohne Gegenstimme. 
 
5. Staubfreilegung Strasse Seeligraben; Zusatzkredit 
 
Abstimmung 
Die Versammlung stimmt für den Zusatzkredit für die Staubfreilegung der Strasse 
Seeligraben mit 17 zu 17 Stimmen ab. Aufgrund des Gleichstandes fällt Gemein-
depräsident Peter Aeby den Stichentscheid. Das Resultat fällt somit mit 18 zu 17 
Stimmen zugunsten des Antrages des Gemeinderates aus. 
 
6. Neugestaltung katholischer Friedhof; Planungskredit 
 
Abstimmung 
Die Versammlung bewilligt den Planungskredit von Fr. 20'000.-- für die Neugestal-
tung des katholischen Friedhofs mit 31 zu 4 Stimmen. 
 
7. Verschiedenes 
  
Peter Aeby informiert über die Anstellung des neuen Friedhofpflegers, Paul Brül-
hart, und die neue Raumpflegerin Eveline Fasel. Er dankt Alois Wiprächtiger und 
Agnes Stadelmann für die geleistete Arbeit. Melanie Käser wird ihre Lehre in die-
sem Jahr beenden. Neue Auszubildende wird Ajnur Shora aus Tafers. 
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Traktandum 2 
 
Finanzwesen 
a) Orientierung über den Finanzplan 2010 - 2014 
b) Voranschlag 2010 der laufenden Rechnung und der Investi-

tionsrechnung; Genehmigung 
 
 
a) Orientierung über den Finanzplan 2010 – 2014 
Der Finanzplan 2010 - 2014 dient dem Gemeinderat als Richtlinie und basiert auf 
dem Aufgabenprogramm, in welchem alle anstehenden Projekte aufgelistet sind. 
Daraus sind die finanziellen Folgen (Schuldzinsen und Amortisationen) ersichtlich, 
welche bei Realisierung des gesamten Aufgabenprogramms entstehen würden. 
 
Das Aufgabenprogramm wird jährlich überarbeitet und den Prioritäten und der fi-
nanziellen Lage angepasst. 
 
Aus dem vorliegenden Finanzplan geht hervor, dass bei Realisierung aller Projekte 
per Ende 2014 eine Gesamtverschuldung von Fr. 9'165'000.-- entsteht, was jährli-
che Zinskosten von Fr. 293'000.-- mit sich bringen würde. 
 
b) Voranschlag 2010 
Der Voranschlag 2010 schliesst mit einem Mehraufwand von Fr. 93'240.-- ab. Trotz 
grossen Sparanstrengungen konnte leider kein besseres Resultat erzielt werden. 
Es wird festgestellt, dass vor allem bei den nicht beeinflussbaren Kostenanteilen an 
den Staat markante Erhöhungen zu verzeichnen sind. Die Einnahmen der Ein-
kommensteuern sind leider stagnierend, so dass der Betrag des Jahres 2009 nicht 
erhöht werden konnte. Dies ist schon eine eher optimistische Einschätzung. 
Um die Kostenneutralität bei den gebührenpflichtigen Werken zu gewähren, muss-
ten auch Gebührenanpassungen vorgenommen werden. 
 
Bei der Investitionsrechnung sind für neue Projekte Nettoinvestitionen von total 
Fr. 450'000.-- vorgesehen. Die geplanten Projekte bedürfen noch einer separaten 
Genehmigung durch die Gemeindeversammlung. Die Anteile an den Gemeinde-
verbänden wurden bereits durch die Delegiertenversammlungen genehmigt. Zu-
sätzlich fallen aber noch grosse Kosten an für Investitionen, welche bereits bewilligt 
sind und gemäss Aufgabenprogramm des Finanzplans jedoch auf mehrere Jahre 
aufgeteilt werden. Nach Abzug der ordentlichen Abzahlungen 2010 von 
Fr. 599'000.-- wird sich die Verschuldung per Ende 2010 vermutlich auf ca. 
Fr. 10’226’000.-- belaufen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 
2010 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung zu genehmigen. 
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Traktandum 3 
 
Strassenbeschilderung – Kreditbegehren und Information 
 
Mit der amtlichen Vermessung der Gemeinde St. Antoni wurden auch die Orts- und 
Strassennamen sowie die Hausnummern aller Gebäude neu überarbeitet. Sämtli-
che Gebäude erhalten neue Hausnummern. Die Arbeitsgruppe hat auch die Stras-
senbeschilderung erarbeitet und schlägt der Gemeindeversammlung eine Beschil-
derung in der ganzen Gemeinde vor. Für die Montage soll das Gemeindepersonal 
die Verantwortung übernehmen. Die Hausnummern werden den Gebäudebesitzern 
zugestellt und müssen selber montiert werden. 
 
Kostenzusammenstellung  
 
Neue Hausnummern CHF 20'570.00 
Wegweiser Gemeindestrassen CHF 20'437.00 
Halterung zu den Wegweisern CHF 8'124.00 
Kandalaber (Rohre) CHF 15'529.00 
Betonfundamente mit Hülse für Kandalaber CHF 15'470.00 
Div. Kleinmaterial CHF 1'500.00 
Zwischentotal CHF 81'630.00 
7,6 % Mwst CHF 6'203.00 
Total Materialkosten CHF 87'833.00 
 ============== 
 
Montage der Strassensignalisation in der Gemeinde St. Antoni 
 
Für die Montage soll das Gemeindepersonal die Verantwortung übernehmen. Zur 
Unterstützung wird Fremdpersonal eingesetzt. 
 
Montageaufwand 
Montageaufwand CHF 10'000.00 
Diverses CHF 2'167.00 
Total Montageaufwand CHF 12'167.00 
 ============== 
 
Zusammenstellung der Projektkosten 
Materialkosten CHF 87'833.00 
Montagekosten CHF 12'167.00 
Total CHF 100'000.00 
 ============== 
Finanzierung 
Die Kosten für die neue Beschilderung der Orts- und Strassennamen werden fi-
nanziert durch die Aufnahme eines Darlehens in der Höhe von Fr. 100'000.--. Die 
Finanzierungskosten von jährlich Fr. 18'000.-- (Zins 3% und gesetzliche Amortisati-
onen 15%) werden ab 2011 im jährlichen Voranschlag vorgesehen. 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem nötigen Kredit 
von Fr. 100'000.-- für die Beschilderung der Orts- und Strassennamen zuzu-
stimmen. 
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Aus dem Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat 
- übergibt die Arbeiten für die Sanierung der Brücke Dürrenboden dem Unter-

nehmen Rappo Hoch- und Tiefbau AG 
- übergibt die Arbeiten für die Installation der Notbeleuchtung beim Schulhaus 

dem Unternehmen Crottet AG, Düdingen 
- ändert die Ferienregelung des Gemeindepersonals ab dem 01. Januar 2010 
- beteiligt sich mit einem Beitrag an den Kosten der Neophytenbekämpfung im 

Sensegraben 
- beschliesst, dass die Waldfeststellung (Gebäude August Brügger) im Zusam-

menhang mit der Ortsplanung bereinigt wird 
- genehmigt die Änderungen bzw. Anpassungen am Wasserreglement 
- reicht ein Gesuch für eine Verkehrsberuhigung auf dem Schulweg Obermon-

ten ein 
- genehmigt den Sitzungsplan 2010 
- übergibt die Arbeiten für die Reinigung des Weihers Zum Kehr dem Unter-

nehmen Rappo AG 
- übergibt die Arbeiten für die dritte Etappe des Projektes Schleif – Zum Kehr 

dem Unternehmen Fribag AG 
- stimmt der Erhöhung des Ara-Tarifs von heute Fr. 1.80 auf neu Fr. 2.30 zu 
 
bis und mit Gemeinderatssitzung vom 14. Oktober 2009 
 
 
 
- behandelt folgende Baugesuche 
 

Nr. Gesuchsteller 
Gegenstand des  
Gesuches Standort 

35/09 
Ordentl. BG 

Estelle Preti 
Dürrenboden 
1714 Heitenried 

Umnutzung des bestehenden 
Hobbyraumes in ein Wohnstu-
dio mit Küche und Galerieraum 

Dürrenboden 
Folio 58 
Art. Nr. 1255 

36/09 
Geringfg. BG 

Hans Althaus 
Burgbühl 
1713 St. Antoni Aufstellen Gartenhaus 

Burgbühl 
Folio 5 
Art. Nr. 1541 

37/09 
Geringfg. BG 

Emil Flühmann 
Tufteraweg 6 
3178 Bösingen Aufstellen Gartenhaus 

Niedermonten 
Folio 19 
Art. Nr. 1687 

38/09 
Geringfg. BG 

Beat und Priska Wohl-
hauser 
Bächlisbrunnen 
1713 St. Antoni 

Anbringen thermische Kollekt-
oren an best. Balkon 

Bächlisbrunnen 
Folio 33 
Art. Nr. 715 

39/09 
Geringfg. BG 

Urs Vonlanthen 
Niedermuhren 
1714 Heitenried Pelletheizug 

Niedermuhren 
Folio 13 
Art. Nr. 250 

40/09 
Ordentl. BG 

Gemeinde  
St.Antoni 
1713 St. Antoni 

Modifikation Kreuzung zum 
Kehr Verkehrsberuhigungs-
massnahmen Strasse Zum 
Kehr-Schleif  
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41/09 
Geringfg. BG 

Urs Klemenz 
Lampertshalten 
1713 St. Antoni 

Bau eines Wintergartens  
Bau eines Schuppens 
Anbringen Sonnenkollektor 

Lampertshalten 
Folio 31 
Art. Nr. 1602 

42/09 
Vorges. BG 

Theo Aebischer 
Obermonten 
1713 St. Antoni Umbau Wohnhaus 

Obermonten 
Folio 39 
Art. Nr. 814 

43/09 
Vorges. BG 

Jörg Jakob 
Schindelhaus 
1714 Heitenried 

Abbau und Neubau Zweifami-
lienhaus im Minergie P Standart 

Schindelhaus 
Folio 54 
Art. Nr. 1139 

 
 
44/09 
Geringfg. BG 

Anita und Rudolf Jenni 
Niedermuhren 
1714 Heitenried Sitzplatzverglasung 

Niedermuhren 
Plan 15 
Art. Nr. 1783 

45/09 
Ordentl. BG 

Roland und Erwin  
Rohrbasser 
Obermonten 
1713 St. Antoni 

Wiederaufbau Rindviehlaufstall 
und Güllengrube nach Brandfall 

Obermonten 
Folio 34 
Art. Nr. 730 

46/09 
Ordentl. 
BG 

Beat Brügger 
Sellenried 
1713 St. Antoni 

Anbau Munimaststall und 
Fahrsilo Verlegung Dienstbar-
keitsweg 

Sellenried 
Plan Folio 32 
Art. Nr. 691 

47/09 
Ordentl. BG 

Schärli-Küffer 
Christian + Brigitte 
Urgbühl 
1713 St. Antoni 

Umbau Bauernhaus Ausbau 
des Pferdestalles 
Erdsondenbohrung 

Grenchen 
Plan Folio 17 
Art. Nr. 357 

48/09 
Geringfg. BG 

Trachsel Paul  
Brünneli 
1713 St. Antoni Sanierung Dach und Fassaden 

Brünneli 
Plan Folio 17 
Art. Nr. 372 

49/09 
Ordentl. BG 

Alcatel-Lucent Schweit 
AG Orange SA 
Stauffacherstrasse 65 
3014 Bern 

Erweiterung der best. Kommu-
nikationsanlage auf UMTS mit 
entsprechender technischer 
Einrichtung 

Dorf / Landi  
Plan Folio 1 
Art. Nr. 6 

50/09 
Geringfg. BG 

Hediger Hanspeter 
Menzishaus 
1713 St. Antoni Holzheizung mit neuem Kamin 

Menzishaus 
Plan Folio 7 
Art. Nr. 151 

51/09 
Geringfg. BG 

Hügi Kurt 
Burgbühl 
1713 St. Antoni Unbeheizter Wintergarten 

Burgbühl 
Plan Folio 4 
Art. Nr. 1599 

52/09 
Geringfg. BG 

Bächler Alois und  
Susanne  
Niedermonten  
1713 St. Antoni 

Sanierung Fassaden Aufstellen 
Gartenhaus 

Niedermonten 
Plan Folio 18 
Art. Nr. 1855 

53/09 
Ordentl. BG 

Jungo Josiane 
Dorf 
1713 St. Antoni 

Montieren Photovoltaikanlage 
auf best. Dach 

Dorf 
Plan Folio 1 
Art. Nr. 1424 

54/09 
Ordentl. BG 

Wohnbau AG 
Postfach 37 
1713 St. Antoni 

Einfamilienhaus mit Garage 
Erdsondenbohrung 130 m 

Lampertshalten 
Plan Folio 31 
Art. Nr. 1577 

55/09 
Geringfg. BG 

Haymoz Gerhard 
Bächlisbrunnen 
1713 St. Antoni 

Erneuerung der bestehenden 
Stützmauer 

Bächlisbrunnen 
Plan Folio 30 
Art. Nr. 1534 
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Aus der Verwaltung 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
über Weihnachten und Neujahr 
Über die Feiertage Weihnachten und Neujahr bleibt die Verwaltung an  
nachstehenden Tagen und Zeiten geschlossen: 
 
Donnerstag, 24. Dezember 2009 ab 11.30 Uhr bis   
Montag, 28. Dezember 2009, 08.00 Uhr 
 
Donnerstag, 31. Dezember 2009 ab 11.30 Uhr bis   
Montag, 04. Januar 2010,  08.00 Uhr 
 
 
St. Antoni – Info Nr. 16 
Nächstes Mitteilungsblatt: April 2010 
Redaktionsschluss:  1. März 2009 
 
 

 
 
 
 
 

Freitag, 08. Januar 2010  Empfang Staatsratspräsident 
     Beat Vonlanthen 
Freitag,  23.   April  2010  Gemeindeversammlung 
Donnerstag, 27. Mai  2010  Kalendersitzung 
Samstag, 31. Juli  2010  Bundesfeier 
Freitag, 24. September  2010  prov. Gemeindeversammlung 
Freitag, 12.  November  2010  Jungbürgerfeier 
Donnerstag, 02.  Dezember 2010  Gemeindeversammlung 
 

Abstimmungsdaten 2010 
 
07. März 2010   eidg. Abstimmung 
13. Juni  2010   eidg. Abstimmung 
26. September  2010   eidg. Abstimmung 
28. November 2010   eidg. Abstimmung 
 
Öffnungszeiten des Wahllokals St. Antoni 
Am Abstimmungssonntag von   09.00 – 12.00 Uhr  

Daten Gemeinde St. Antoni 2010 
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               Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
Einführung des neuen Schweizer Passes 10: Neue 
Rechtsgrundlagen treten per 1. März 2010 in Kraft 

Medienmitteilungen, EJPD, 21.10.2009 

Bern. Der Bundesrat hat heute beschlossen, die Änderungen des Ausweis-
gesetzes und der Ausweisverordnung auf den 1. März 2010 in Kraft zu setzen. 
Damit sind die gesetzlichen Grundlagen für die definitive Einführung des 
Passes 10, der sogenannte E-Pass, geschaffen. In einer zusätzlichen Einfüh-
rungsverordnung des Bundesrates wird die Übergangsphase von den heute 
ausgestellten Pässen 03 und 06 zum neuen Pass 10 geregelt. 

Die Schweiz muss die sogenannten E-Pässe aufgrund der Schengener Ausweis-

verordnung bis zum 1. März 2010 definitiv einführen. Die neuen Pässe enthalten 

einen Chip, auf dem neben den Personendaten auch ein Gesichtsbild und zwei 

Fingerabdrücke gespeichert werden.  

 

Mit der definitiven Einführung von E-Pässen wird gleichzeitig ein neues Ausstel-

lungsverfahren eingeführt. In der Schweiz werden die vom Wohnsitzkanton be-

zeichneten Stellen, im Ausland die diplomatischen und konsularischen Vertretun-

gen für das gesamte Ausstellungsverfahren zuständig sein. Im Rahmen der per-

sönlichen Vorsprache wird die Identität der antragstellenden Person geprüft und 

gleichzeitig die biometrischen Daten erfasst.  

 

Kosten und Gültigkeitsdauer  
Der Pass 10 wird für Erwachsene zehn Jahre gültig sein und 140 Franken kosten. 

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird der neue Pass fünf Jahre gültig 

sein und 60 Franken kosten. Wer gleichzeitig einen Pass und eine Identitätskarte 

beantragt, profitiert auch in Zukunft von einem Kombiangebot. Für Erwachsene 

wird dieses Angebot 148 Franken, für unter 18-Jährige 68 Franken kosten.  
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Die Kantone können festlegen, dass für eine maximale Übergangsfrist von zwei 

Jahren die Identitätskarten weiterhin auch bei den Wohnsitzgemeinden beantragt 

werden können. Identitätskarten werden weiterhin ohne auf einem Chip gespei-

cherte Daten ausgestellt.  

 

Verordnung über die Einführung des Passes 10  

Da mit dem Pass 10 sowohl der Ausstellungsprozess als auch die gesamte Tech-

nik inklusive Informatikumgebung angepasst werden muss, wird es für eine kurze 

Phase nicht möglich sein, Pässe 03 und Pässe 06 bzw. den neuen Pass 10 zu be-

antragen. Eine Einführungsverordnung bestimmt darum, dass Anträge für einen 

Pass 03 oder Pass 06 noch bis zum 15. Februar 2010 bei den antragstellenden 

Behörden (in der Regel die Gemeinden) eingereicht werden können. Mit der Fest-

legung dieser Frist ist sichergestellt, dass die Anträge durch die Kantone noch ver-

arbeitet und die Pässe 03 oder 06 bis Ende Februar 2010 produziert bzw. ausge-

stellt werden können.  

 

Pässe 10 können ab dem 24. Februar 2010 bei den ausstellenden Behörden bean-

tragt werden. Die persönliche Vorsprache für die Erfassung biometrischer Daten für 

den Pass 10 kann jedoch erst ab dem 1. März 2010 erfolgen. Für diese kurze 

Übergangsphase ist sichergestellt, dass jederzeit provisorische Pässe ausgestellt 

werden können. Auch die Ausstellung von Identitätskarten wird ohne Unterbruch 

möglich sein. Diese Einführungsverordnung tritt bereits am 1. Februar 2010 in 

Kraft.  

 

Die heute aktuellen Pässe 03 und 06 behalten bis zum Ablaufdatum ihre Gültigkeit. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet. 

Weitere Auskünfte 

Philipp Bättig, Bundesamt für Polizei, T +41 31 322 42 47, E-Mail 
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Pässe und ID 
Kosten und Gültigkeit 
 
Pass 2003*  Gültigkeit Preise inkl. Gebühr 
Kinder 0 bis   3 Jahre   3 Jahre           Fr.   60.00  
Kinder 3 bis 18 Jahre   5 Jahre           Fr.   60.00 
Erwachsene  10 Jahre          Fr. 125.00 
Identitätskarten 
Kinder       5 Jahre           Fr.   35.00 
Erwachsene  10 Jahre            Fr.   70.00 
 
Pass und Identitätskarte (Kombiangebot) 
Kinder 0 bis   3 Jahre   3 Jahre        Fr.   73.00 
Kinder 3 bis 18 Jahre   5 Jahre      Fr.   73.00 
Erwachsene  10 Jahre          Fr. 138.00 
 

Biometrischer Pass 
Kinder  unter 3 Jahre   Fr.   135.00  
Erfassungszentrum   Fr.    50.00  
Total   Fr. 185.00 
 
Erwachsene u. Kinder über 3 Jahre Fr. 205.00 
Erfassungszentrum    Fr.     50.00  
Total   Fr. 255.00 
 
 
* können noch bis zum 15. Februar 2010 beantragt werden  

 

WICHTIG!! Tageskarte SBB      
Die Tageskarten der SBB sind nach wie vor sehr gefragt. Sie berechtigen zur 
freien Fahrt in der 2. Klasse auf dem gesamten Netz der SBB. Sie sind eben-
falls gültig bei vielen städtischen Verkehrsbetrieben, etlichen Privatbahnen 
(zum Teil muss ein Zuschlag bezahlt werden) und einigen Schiffslinien. 
Karten können auf der Gemeindeverwaltung zum Preis von Fr. 33.-- bezogen 
und müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen abgeholt werden. 
 
Sie können ab sofort Ihre Tageskarte der SBB (GA) online bestellen. Sie wis-
sen dadurch umgehend, ob die Anzahlt gewünschter Karten frei ist. 
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Einwohnerkontrolle 
 
 
Zugezogene Personen 
 
01.07.2009 Matzohl Alois, Obermonten 
16.08.2009 Perler Jérôme, Lampertshalten 
01.09.2009 Zosso Isabelle, Schulhausmatte 
01.09.2009 Mauron Manuel, Hausstück 
01.09.2009 Udry David, Schleif 
01.09.2009 Lemann Anna, Lampertshalten 
01.10.2009 Schaller Simon, Tannenhof 
01.10.2009 Lehmann René, Weissenbach 
01.10.2009 Gut Andrea, Weissenbach 
 
Geburten 
 
04.09.2009 Boll Leonie, Tochter der Boll Franziska, Dorf 
 
Trauungen 
 
18.09.2009 Lundgren Andreas und Müller Doris, Dorf 
25.09.2009 Aebischer Thomas und Aebischer Barbara, Bächlisbrunnen 
10.10.2009 Mauron Manuel und Fasel Sandra, Hausstück 
 
Todesfälle 
 
24.09.2009 Vuilleumier-Buri Régine, Konradshaus 
 
 
Stand 21.10.2009 
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Schulwesen 
 
 
Schul- und Ferienkalender 2009/2010 und 2010/2011 
 2009/2010 2010/2011 
Schule 27.08.09 – 16.10.09 26.08.10 – 15.10.10 
Herbstferien 19.10.09 – 30.10.09 18.10.10 – 01.11.10 
Schule 02.11.09 – 18.12.09 02.11.10 – 23.12.10 
Weihnachtsferien 21.12.09 – 01-01-10 24.12.10 – 07.01.11 
Schule 04.01.10 – 12.02.10 10.01.11 – 04.03.11 
Fasnachtsferien 15.02.10 – 19.02.10 07.03.11 – 11.03.11 
Schule 22.02.10 – 26.03.10 14.03.11 – 15.04.11 
Osterferien 29.03.10 – 09.04.10 18.04.11 – 29.04.11 
Schule 12.04.10 – 07.07.10 02.05.11 – 08.07.11 
Sommerferien 08.07.10 -  25.08.10 11.07.11 -  
 
 
 
Zusätzliche freie Tage 2009 / 2010 
 
 
07.12.2009 Dank Ständeratspräsident Alain Berset 
08.12.2009 Maria Empfängnis 
13.05.2010 Auffahrt 
14.05.2010 Brücke nach Auffahrt 
24.05.2010 Pfingstmontag 
03.06.2010 Fronleichnam 
04.06.2010 Brücke nach Fronleichnam 
 
 
 
Zusätzliche freie Tage 2010 / 2011 
 
 
01.11.2010 Allerheiligen 
08.12.2010 Maria unbefleckte Empfängnis 
02.06.2011 Auffahrt 
03.06.2011 Brücke nach Auffahrt 
13.06.2011 Pfingstmontag 
23.06.2011 Fronleichnam 
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Aus den Kommissionen 
 
Strassenkommission 
 
Geschwindigkeit auf Gemeindestrassen 
Auf den Gemeindestrassen ist die Geschwindigkeit  in der Regel nur durch die 
Ortsdurchfahrten signalisiert. Ausserhalb der Ortsdurchfahrten haben die Fahr-
zeuglenker die Geschwindigkeit der Situation entsprechend anzupassen.  
Geschwindigkeiten über 50 km/h sind auf den meisten Strecken des Gemeinde-
strassennetzes zu schnell und erhöhen die Unfallgefahr wesentlich.  Wir bitten die 
Fahrzeuglenker den Richtwert 50 km/h auf den Gemeindestrassen einzuhalten. 
 
Winterdienst 
Der Winterdienst auf den Gemeindestrassen wird vom Werkhof der Gemeinde, von 
der Fa. Angelo Raetzo AG, Stockera und von der Fa. Binz AG, Niedermonten aus-
geführt. Es ist vorgesehen, nur eingeschränkte und gezielte Salzeinsätze vorzu-
nehmen. Wir wünschen allen eine unfallfreie Fahrt durch den Winter. 
 
Hausausfahrten sind von den Bewohnern selber zu räumen. Schnee von Hausplät-
zen darf nicht auf die Strasse geschoben werden – und auf des Nachbars Grund-
stück ist ohne Absprache mit diesem auch nicht erlaubt. 
 
Schneiden von Hecken und Sträuchern 
Gemäss Artikel 94 und 95 des Strassengesetzes vom 15. Dezember 1967 sind die 
Besitzer verpflichtet, die Bäume, Sträucher und Hecken, welche sich am Strassen-
rand befinden, bis zum 1. November jeden Jahres zu schneiden. 
• Alle Äste, die über den Strassenrand hinausragen, müssen auf einer Höhe von 

5 m ab Strassenniveau zurückgeschnitten werden. 
 

• Baumäste und Sträucher, die über Trottoirs oder Gehwege hinausragen, müs-
sen auf einer Höhe von 3 m ab Strassenniveau zurückgeschnitten werden. 

 
• Sträucher und Hecken dürfen nicht über Gehwege, Trottoirs oder Strassen-

ränder hinausragen. Die Höhe von 90 cm ab Strassenniveau darf nicht über-
schritten werden. Bei den Ausfahrten muss die Übersicht gewährleistet sein. 

 
Alle Besitzer werden gebeten, ihre Hecken und Bäume zu kontrollieren und wenn 
notwendig, innert nützlicher Frist zurückzuschneiden. 
 
Versäumtes wird durch das Werkdienstpersonal der Gemeinde in Ordnung 
gebracht. Für den Aufwand wird den betroffenen Besitzern Rechnung ge-
stellt. 
Diese Massnahmen dienen der allgemeinen Verkehrssicherheit (gerade kleinere 
Kinder sind durch zu hohe Hecken stark gefährdet!) und gewährleisten ein unge-
hindertes Begehen der Trottoirs und Gehwege. 
 


